
Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen

1 .  G e l t u n g
 Diese al lgemeinen Verkaufs-  und Leistungsbedingungen der Stahl ton Bautei le  AG,  Fr ick AG,  gel ten,  soweit  im Einzel fal l  n icht  besondere Bedin-

gungen oder entsprechende ergänzende oder abweichende Best immungen in  Bezug auf  den Verkauf,  bzw.  d ie  Lieferung,  und die  Leistungser-
bringung vereinbart  werden.

 Für al le  Leistungen (Lieferungen und/oder Arbei ten)  gel ten ergänzend zur Of ferte,  bzw.  Leistungs- oder Liefervereinbarung,  d ie  nachstehenden 
Best immungen.  Wo nicht  anders geregel t ,  gel ten im Weiteren die  in  der  Schweiz  gül t igen technischen Normen.  Der Kunde,  bzw.  Käufer  und/oder 
Bestel ler,  (h iernach „Bestel ler“ )  anerkennt  mit  seiner Bestel lung,  bzw.  mit  dem Abschluss eines Kauf-  oder Werkvertrages oder e iner Auftrags-
vereinbarung,  d ie  Verbindl ichkei t  d ieser Al lgemeinen Verkaufs-  und Leistungsbedingungen,  e inschl iessl ich derjenigen über den Erfül lungsort 
und den Gerichtsstand.  (Z i f f .  15) .  Der Bestel ler  verzichtet  auf  d ie  Anwendbarkei t  e igener al lgemeiner Vertragsbedingungen;  d iese gel ten al le in 
und nur soweit ,  a ls  s ie  von Stahl ton Bautei le  AG ausdrückl ich schri f t l ich anerkannt  werden.  St i l lschweigen der Stahl ton Bautei le  AG kann nicht 
a ls  Einverständnis oder Anerkennung ausgelegt  werden.  Dasselbe gi l t  für  d ie  st i l lschweigende Entgegennahme von Waren oder Leistungen des 
Bestel lers.  Al le  Abweichungen und Ergänzungen dieser vorl iegenden Best immungen bedürfen einer schri f t l ichen Vereinbarung.

2 .  O f f e r t e n
2.1 Of fertbestandtei le  und deren Rangordnung:
 -  Besondere,  indiv iduel l-konkrete Best immungen der Stahl ton Bautei le  AG gemäss Of ferte
 -  Jewei ls  gül t ige Preisl is te  der  Stahl ton Bautei le  AG 

-  Al lgemeine Verkaufs-  und Leistungsbedingungen der Stahl ton Bautei le  AG
 Liegt  e in Werkvertrag vor,  gel ten als  Of fertbestandtei le  und deren Rangordnung zusätzl ich:
 -  Leistungsverzeichnis
 -  Of fertgrundlagen gemäss der in  der  Of ferte  aufgeführten Reihenfolge
 -  Norm SIA 118 „Al lgemeine Bedingungen für  Bauarbei ten“ .
 Im Übrigen gel ten die  Best immungen des schweizer ischen Obl igat ionenrechts.
2 .2  Die Bindefr ist  der  Of ferten beträgt  e in (1)  Monat .
2 .3  Of ferten,  Pläne,  Stückl isten,  Berechnungen sowie Projektvorschläge dürfen ohne schri f t l iches Einverständnis der  Stahl ton Bautei le  AG Dri t ten 

nicht  zugängl ich gemacht  werden.

3 .  P r e i s e
3.1 Die offerierten Leistungen basieren auf den Informationen, welche zur Zeit  der Offertstel lung der Stahlton Bauteile AG zugänglich gemacht wurden. 
3 .2  Die Preise verstehen sich ab Werk Fr ick AG.  
3 .3  Bei  Lieferungen an den gewünschten Best immungsort  wird der Transport  separat  net to  in  Rechnung gestel l t .  Der Transportpreis  inklusive LSVA 

(Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe)  r ichtet  s ich nach der entsprechenden Preiszone und berechnet  s ich mangels besonderer Abrede 
aufgrund der aktuel len Preisl is te .

3 .3 .1  Für Kleinmengen bzw.  Kommissionierungen im Nettobetrag unter  CHF 200 wird e ine Bearbei tungspauschale von CHF 40 in  Rechnung gestel l t .
3 .3 .2  Für Bestel lungen und Abrufe,  d ie  am gleichen Tag oder nur e inen Tag im Voraus erfolgen,  wird e in Expresszuschlag von CHF 60 in  Rechnung 

gestel l t  (s iehe auch Art .  9 .1) .
3 .3 .3  Der Ablad am Best immungsort  is t  im Lieferpreis  nicht  inbegri f fen.  Standzei ten eines Fahrzeuges,  d ie  e ine halbe Stunde ( inkl .  Abladezei t )  über-

schrei ten,  können verrechnet  werden.
3.3 .4  Für Lieferungen in  Berggebiete wird der Transport  nach Aufwand verrechnet,  sofern die  Zufahrt  zur  Abladestel le  nicht  mit  Sat telmotorfahrzeu-

gen mit  16t  Gesamtgewicht  erfolgen kann.
3.4  Bestel lungsänderungen führen zu Anpassungen des Stück- und des Gesamtpreises.  Dies gi l t  auch für  grössere Viel fa l t  bei  g le icher Menge. 

Nachträgl iche Lohn-,  Preis-  und Abgabenänderungen werden dem Bestel ler  verrechnet .  Wird durch Bestel lungsänderung die  Menge der zu 
transport ierenden Ware betrof fen,  so hat  d ies auch eine Anpassung des vereinbarten Transportpreises zur Folge.

3 .5  Die Mehrwertsteuer (MWSt)  und al l fä l l ige staat l iche Abgaben sind in  den Preisen nicht  enthal ten.
3 .6  Die Preise ab Werk können ohne besondere Vorankündigung angepasst  werden (z .B.  infolge Rohstof fpreis-Entwicklung) .  Al l fä l l ige Preisänderun-

gen werden i .d .R.  mit te ls  des Produkt ionskostenindexes PKI  berechnet .

4 .  P l a n u n g
4.1 Die erforderl ichen Planunterlagen sind der Stahl ton Bautei le  AG vom Bestel ler  vol lständig zur Verfügung zu stel len.  E ine Prüfungspf l icht  der 

Stahl ton Bautei le  AG bezügl ich Vol lständigkei t  und Richt igkei t  besteht  n icht .
4 .2  Für die  korrekte Planung und Anwendung der Leistungen (und Produkte)  der  Stahl ton Bautei le  AG sowie die  stat ische Überprüfung tragender 

Bautei le  s ind die  projekt ierenden Planungsbüros verantwort l ich.
4 .3  Auf  Wunsch kann Stahl ton Bautei le  AG auch mit  der  Planung in  Bezug auf  ihre Bautei le  beauftragt  werden.  Soweit  solche Leistungen nicht  zum 

Leistungsumfang gehören,  werden sie  nach Aufwand verrechnet .

5 .  A u s m a s s s e r v i c e
 Massaufnahmen auf  der  Baustel le  durch den Kunden-/Aussendienst  der  Stahl ton Bautei le  AG sind ab einem Netto-Warenwert  von  

CHF 2‘000 grundsätzl ich kostenlos.  Bei  ausserordent l ichen Aufwendungen,  Expresseinsätzen oder Aufträgen unter  CHF 2‘000 wird jedoch der  
ef fekt ive Aufwand in  Rechnung gestel l t  (mind.  CHF 120) .  Während Massaufnahmen hat  e ine für  al l fä l l ige Fragen zuständige Person des Bestel-
lers anwesend zu sein.

6 .  L e i s t u n g s v e r e i n b a r u n g
 Die Bestel lung kann mündl ich oder schri f t l ich erfolgen.  Die Leistungsvereinbarung wird in  der  Folge schri f t l ich abgeschlossen,  in  Form einer 

Auftragsbestät igung oder e ines Kauf-  oder Werkvertrages.  Als  schri f t l ich gi l t  auch die  Übermit t lung per E-Mai l .

7 .  B e s t e l l u n g s ä n d e r u n g e n
7.1 Bestel lungsänderungen sind al le  weisungsbedingten Abweichungen von den Vertragsunterlagen.  Sie  können mündl ich,  schri f t l ich oder auch 

durch Planunterlagen erfolgen.
7 .2  Jede Bestel lungsänderung verursacht  -  neben der Anpassung der Preise -  auch eine Überprüfung und al l fä l l ige Anpassung der angefal lenen 

bzw.  anfal lenden Kosten sowie der vertragl ich festgelegten Fr isten.  Werden bei  der  Auftragsvergabe Etappierungen festgelegt  oder nachträgl ich 
geändert ,  g i l t  das als  Bestel lungsänderung mit  Kostenfolgen.  Diese bedarf  der  Zust immung der Stahl ton Bautei le  AG.

7.3  Der Bestel ler  is t  verpf l ichtet ,  Umstände,  welche eine Bestel lungsänderung bewirken,  Stahl ton Bautei le  AG formell  anzuzeigen.
7 .4  Stahl ton Bautei le  AG behäl t  s ich vor,  angefal lene Kosten sowie administrat iven Aufwand in  Rechnung zu stel len.

8 .  L e i s t u n g s f r i s t e n
8.1 Die vereinbarten Leistungsfr isten ( insbes.  Lieferfr isten)  beginnen erst  nach Auftragsertei lung und nach Erhal t  sämtl icher zur  Ausführung erfor-

derl ichen bereinigten Unterlagen zu laufen.
8 .2  Leistungsverzögerungen ( insbes.  Lieferverzögerungen)  berecht igen den Bestel ler  nicht ,  vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz 

(z .B.  für  Arbei tsverzögerungen,  Arbei ts löhne,  Wartezei ten,  Gerüstmiete,  Regieaufwendungen,  Konvent ionalstrafe etc . )  zu verlangen.

9 .  L e i s t u n g s b e d i n g u n g e n
9.1 Abrufe s ind mindestens drei  (3 )  Arbei tstage im Voraus an die  Spedi t ion der Stahl ton Bautei le  AG in  Fr ick zu r ichten.
9 .2  Bei  Lieferung an den Best immungsort  wird normale Zufahrt  bei  jeder Wit terung für  schwere Lastenzüge zum Abladeplatz  vorausgesetzt .  

Der Ablad ist  Sache des Bestel lers und erfolgt  auf  dessen eigene Gefahr,  auch dann,  wenn der Chauffeur dabei  behi l f l ich is t .
9 .3  Wird die  Ware in  e inem Produkt ionswerk der Stahl ton Bautei le  AG abgehol t ,  is t  der  Bestel ler  oder der  von ihm beauftragte Chauffeur verant-

wort l ich,  d ie  Ladung ausreichend zu s ichern.
9 .4  Auf  Bestel lung und gegen Verrechnung gemäss jewei ls  aktuel ler  Preisl is te  kann der Ablad mit  Lastwagenkran erfolgen.  Hi l fskräf te  s ind vom 

Bestel ler  kostenlos zur Verfügung zu stel len.
9 .5  Spezialgebinde wie Stahlbarel len,  A-Böcke und dergleichen sind Eigentum der Stahl ton Bautei le  AG.  Ein darauf  erhobenes Depot  bei  Ausl iefe-

rung wird bei  Retournierung wieder gutgeschrieben.  Nicht  retournierte  Spezialgebinde werden gemäss Preisl is te  in  Rechnung gestel l t .  Werden 
Produkte auf  Euro- oder Spezial-Palet ten gel iefert ,  so müssen die  Leerpalet ten zurückgegeben werden.  F indet  bei  L ieferung kein gle ichwert iger 
Austausch stat t ,  wird das Verladematerial  faktur iert .  Nachträgl iche Retournierung wird mit  vermindertem Ansatz  vergütet .



Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen

9.6 Das Ent fernen von Montagehi l fen,  das Schl iessen von Montageaussparungen und Montagehülsen etc .  is t  Sache des Bestel lers.  Ebenso das 
Zuschneiden von Passstücken vor  Ort .

9 .7  Stahl ton Bautei le  AG hat  Anspruch auf  e ine angemessene Erstreckung der Leistungs- oder Lieferfr isten,  wenn höhere Gewalt  oder andere von 
ihr  nicht  zu vertretende Umstände die  vertragl ich vorgesehene Leistung oder Lieferung verunmögl ichen oder erhebl ich beeinträcht igen,  ebenso 
auch,  wenn der Bestel ler  mit  Zahlungen aus früheren Leistungen in  Verzug ist .  Force Majeure-Ereignisse,  welche eine vertragl iche Erfül lung 
nicht  nur kurzfr ist ig  verunmögl ichen oder erhebl ich beeinträcht igen,  berecht igen Stahl ton Bautei le  AG,  vom Vertrag ganz oder te i lweise ohne 
Schadenersatzfolgen zurückzutreten.

9 .8  Wird e ine Leistung oder Lieferung verzögert  oder verunmögl icht  aus Gründen,  d ie  Stahl ton Bautei le  AG nicht  zu vertreten hat ,  werden die  Leis-
tungs- oder Liefergegenstände auf  Rechnung und Gefahr sowie Ris iko des Bestel lers gelagert .  Stahl ton Bautei le  AG ist  berecht igt  und ermäch-
t igt ,  30 Tage nach vereinbartem Termin betref fend Leistungserbringung oder Lieferung dem Bestel ler  monat l iche Lagergebühren zu faktur ieren. 
Dies in  der  Höhe von 2,5% des Nettoverkaufswertes der gelagerten Gegenstände.  Zwei  Monate nach ursprüngl ichem Abnahmetermin gerät  der 
Bestel ler  in  e inen endgült igen Abnahmeverzug und in  Abänderung von Art .  10.6  beginnt  dann auch die  Gewährleistungsfr ist .  Al l fä l l ig  notwen-
dige Zusatzaufwendungen,  wie z .B.  Umverpackungen,  werden separat  zu den Lagergebühren in  Rechnung gestel l t .  Stahl ton Bautei le  AG kann 
während des Abnahmeverzugs aber nicht  zu e iner Lagerung verpf l ichtet  werden.  Der Versicherungsschutz  während des Abnahmeverzugs obl iegt 
dem Bestel ler .

9 .9  Reklamat ionen,  welche Leistungsmenge /  Qual i tät  betref fen,  s ind bei  der  Übernahme der Ware anzubringen.  Nachträgl ich erfolgte Beanstandun-
gen für  s ichtbare Mängel  werden nicht  akzept iert .  Wird die  Ware in  e inem Produkt ionswerk der Stahl ton Bautei le  AG abgehol t ,  hat  der  Bestel ler 
oder der  von ihm beauftragte Chauffeur die  Ware auf  s ichtbare Mängel  zu kontrol l ieren und auf  dem Lieferschein zu v is ieren.  Bei  Transport-
schäden sind die  notwendigen Vorbehal te  beim Ablad anzubringen.  In  solchen Fäl len ist  Stahl ton Bautei le  AG unverzügl ich zu benachricht igen. 
Im Übrigen hat  der  Bestel ler  d ie  Leistungen der Stahl ton Bautei le  AG nach Beendigung zu prüfen und Stahl ton Bautei le  AG al l fä l l ige Mängel 
spätestens innert  e iner  Woche schri f t l ich anzuzeigen.  Erfolgt  keine ( fr is tgemässe)  Anzeige,  gel ten die  Leistungen als  angenommen.

9.10 Die Leistungen ( insbes.  Waren)  ble iben bis  zur  vol lständigen Bezahlung das Eigentum der Stahl ton Bautei le  AG.

1 0 .  M ä n g e l h a f t u n g ,  A b n a h m e  u n d  G e w ä h r l e i s t u n g s f r i s t
10.1  Al l fä l l ige Mängel  an den erbrachten Leistungen bzw.  gel ieferten Waren sind sofort  nach ihrer  Feststel lung schri f t l ich zu melden.  

Schadhafte  Produkte dürfen nicht  e ingebaut  werden.
10.2  Mängel ,  d ie  nachweisbar auf  Mater ial-  oder Produkt ionsfehler  zurückzuführen s ind,  werden durch Nachbesserung der Stahl ton Bautei le  AG  

behoben.  Stahl ton Bautei le  AG behäl t  s ich jedoch vor,  mangelhaf te  Ware durch Austausch zu ersetzen.  Jede wei tere Gewährleistung sowie Scha-
denersatzansprüche (z .B.  für  Arbei tsverzögerungen,  Arbei ts löhne,  Wartezei ten,  Gerüstmiete,  Regieaufwendungen,  Konvent ionalstrafe etc . )  s ind 
ausgeschlossen.

10.3  Wird strei t ig  ob e in behaupteter  Mangel  besteht  und eine Vertragsabweichung vorl iegt ,  l iegt  d ie  Beweislast  beim Bestel ler .
10.4  Für Schäden,  d ie  s ich aus der bausei ts  vorgegebenen Konstrukt ion ergeben,  haf tet  Stahl ton Bautei le  AG nicht .  S ie  übernimmt auch keine Haf-

tung für  d irekte oder indirekte Schäden,  d ie  al lenfal ls  durch Mängel  entstehen.  Dies gi l t  insbesondere auch für  Mängel ,  d ie  auf  unsachgemässes 
Versetzen (entgegen unseren Versetzanlei tungen)  oder auf  mangelhaf ten bzw.  fehlenden Unterhal t  (entgegen den Empfehlungen Stahl ton  
Bautei le  AG für  Reinigung und Unterhal t  von Bautei len Ecomur aus Glasfaserbeton)  zurückzuführen s ind.

10.5  Für die  Beurtei lung von Sichtbeton bei  Glasfaserbeton-Produkten gi l t  das FVF-Merkblat t  der  Fachvereinigung Faserbeton.  Haarr isse,  Wolkenbi l-
dungen,  Poren und Ausblühungen sowie Farb- und Strukturdi f ferenzen sind betontechnologisch bedingt  und keine Produktemängel .  Daher s ind 
diese von Gewährleistungen ausgeschlossen.

10.6  Mangels besonderer Abrede beginnt  d ie  Gewährleistungsfr ist  der  Stahl ton Bautei le  AG unmit telbar  mit  der  Lieferung durch Stahl ton Bautei le  AG 
bzw.  mit  der  Beendigung der Leistung durch Stahl ton Bautei le  AG.  Die Dauer der Gewährleistungen r ichtet  s ich nach den gesetzl ichen Fr isten.

1 1 .  W a r e n r e t o u r e n
 Es besteht  grundsätzl ich kein Anspruch auf  Warenrücknahme.  Sofern Lagerware in  e inwandfreiem Zustand ist ,  kann sie  -  nach Rücksprache mit 

Stahl ton Bautei le  AG -  zurückgenommen werden.  Die Vergütung beträgt  70% des Netto-Fakturawertes ab Werk abzügl ich al l fä l l iger  Transport-
kosten.  Defekte Ware oder solche,  d ie  nach Abzug der Transportkosten den Wert  von CHF 140 nicht  erreicht ,  wird nicht  vergütet .

1 2 .  Z a h l u n g s p l a n
12.1 Für Leistungen mit  e iner  Auftragssumme über CHF 10‘000 wird bei  Vertragsabschluss /  Auf tragsertei lung eine Anzahlung von 30% der Auftrags-

summe innert  zehn (10)  Tagen fäl l ig .  Die  Anzahlung wird antei lmässig an die  Tei lzahlungen angerechnet .  Je nach Auftragssumme oder Leis-
tungsetappen wird e ine wei tere Anzahlung fäl l ig .

12.2  Entsprechend dem Wert  der  Leistungsgegenstände s ind Tei lzahlungen zu le isten.
12.3  Die Zahlungen werden auch fäl l ig,  wenn die  Leistung,  bzw.  Lieferung oder Montage,  verzögert  wird,  d ies aus Gründen,  welche Stahl ton Bautei le 

AG nicht  zu vertreten hat .
12.4  Nach Abschluss der Leistungen wird die  Schlussrechnung gestel l t .  Der Bestel ler  is t  n icht  berecht igt ,  d ie  Rechnungen durch WIR-Zahlungen oder 

anderen eigenen Ansprüchen zu verrechnen.
12.5  Kann die  Leistung nicht  innerhalb von 90 Tagen nach dem vereinbarten Termin erfolgen,  so kann nach Ablauf  d ieser Fr ist  d ie  Schlussrechnung 

gestel l t  werden.

1 3 .  Z a h l u n g s b e d i n g u n g e n  u n d  V e r z u g
13.1 Rechnungen sind gemäss den Bedingungen des Rechnungsstel lers oder bei  Direkt faktur ierung innert  30 Tagen ab Fakturadatum rein net to  zu 

bezahlen.
13.2  Nach Ablauf  der  Zahlungsfr ist  g i l t  der  Bestel ler  -  auch ohne Mahnung -  als  in  Verzug gesetzt .  
13 .3    Bei  Zahlungsverzug ist  Stahl ton Bautei le  AG berecht igt ,  ihre Leistungen einzustel len.  Dies gi l t  n icht  nur für  d ie  gegenständl iche Bestel lung, 

sondern auch für  sämtl iche anderen Aufträge,  d ie  der  Bestel ler  noch laufend hat .  Der Bestel ler  hat  in  d iesem Fal l  keinen Anspruch auf  Leis-
tungserfül lung und ble ibt  verpf l ichtet ,  d ie  fä l l igen Entgel te  zu zahlen.  

13.4   Bei  Zahlungsverzug ist  Stahl ton Bautei le  AG ausserdem berecht igt ,  Verzugszinsen in  Höhe von 5% p.a .  oder,  fa l ls  übersteigend,  in  Höhe des 
ortsübl ichen Bankdiskontsatzes nach Art .  104 Abs.  3  OR zu erheben.

13.5   Kommt der Bestel ler  mit  der  Bezahlung der Entgel te  bzw.  e ines Tei ls  davon in  Verzug,  is t  Stahl ton Bautei le  AG berecht igt ,  ab der zwei ten, 
schri f t l ichen Mahnung das Vertragsverhäl tnis  ausserordent l ich zu kündigen. 

13.6   Die  Gel tendmachung wei terer  Ansprüche wegen Zahlungsverzugs behäl t  s ich Stahl ton Bautei le  AG vor,  insbesondere für  Kosten,  welche durch 
Mahnungs- und Zwangsvol lstreckungsverfahren entstehen.  

13.7   Im Weiteren ist  Stahl ton Bautei le  AG berecht igt ,  den of fenen Rechnungsbetrag zuzügl ich Mahngebühren und Verzugszinsen zum Zwecke des In-
kassos an Dri t te  abzutreten oder zu verkaufen.  Die  Kosten für  d ie  Abtretung werden dem Bestel ler  bei  Übergabe der Forderung an das Inkasso-
büro belastet .

1 4 .  I m m a t e r i a l g ü t e r r e c h t e
 Stahl ton Bautei le  AG steht  an al len der Of ferte,  bzw.  der  Leistungsvereinbarung,  beigelegten Unterlagen,  wie bspw.  Abbi ldungen,  Zeichnun-

gen,  Detai lplänen,  Muster,  usw.,  das Urheberrecht  zu.  Solche Unterlagen dürfen vom Bestel ler  nicht  unbefugterweise verwendet,  namentl ich 
nicht  Dri t ten zugängl ich gemacht  und nicht  a ls  Grundlage für  wei tere Of ferten benutzt  werden,  ausser es l iege die  schri f t l iche Zust immung von 
 Stahl ton Bautei le  AG vor .

1 5 .  D a t e n s c h u t z
 Transparenz und der Schutz  al ler  Daten s ind uns wicht ig .  Unter  www.stahl ton-bautei le .ch/de/datenschutzerklaerung/  f inden Sie unsere gül t ige 

Version der Datenschutzerklärung,  welche mit  dem revidierten Datenschutzgesetz  (DSG)  abgest immt ist .

1 6 .  E r f ü l l u n g s o r t ,  G e r i c h t s s t a n d  u n d  a n w e n d b a r e s  R e c h t
16.1  Erfül lungsort  is t  Fr ick und ausschl iessl icher Gerichtsstand Laufenburg,  Kanton Aargau.  Stahl ton Bautei le  AG ist  indessen auch berecht igt ,  den 

Bestel l ter  beim zuständigen Gericht  seines Domizi ls  oder jedem anderem zuständigen Gericht  zu belangen.
16.2  Es gi l t  das schweizer ische mater iel le  Recht .  Die  Anwendung des Übereinkommens der Vereinigten Nat ionen über den internat ionalen Warenkauf 

vom 11.  Apri l  1980 (Wiener Kaufrecht )  wird ausdrückl ich ausgeschlossen.
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